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Beschlussvorschlag: 
 

- Entfällt - 
 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
4.1. Bezeichnung der Ausschüsse, Festlegung der Aufgaben sowie der Mitgliederzahl 
4.2. Wahl der Ausschussmitglieder 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Nach § 110 Gemeindeordnung soll zur Prüfung der Jahresrechnung ein Rech-
nungsprüfungsausschuss gebildet werden. 
 
Die Anzahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben. 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Rechnungsprüfungsausschuss aus 
5 Mitgliedern zu bilden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
 
1. einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder auf 5 
    festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die   Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Rechnungsprüfungsausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:      Stellvertreter: 
 
1. Albert Christian               (SPD)  1. Geisbüsch Jan 
 
2. Moog-Kopp Beate           (SPD)  2. Wingender Helmut 
 
3. Kaiser Michael                 (CDU)  3.        Groß Michael  
 
4. Hoffmann Martin               (CDU)  4.        Drefs Alexander  
 
5. Behrendt Corinna              (WG)  5.        Otto Gertrud  
 
 
Abweichend von § 46 GemO wählt der Rechnungsprüfungsausschuss aus seiner 
Mitte in erster Sitzung ein Ratsmitglied zum Vorsitzenden. 
 
 
 
Haupt- und Finanzauschuss 
 
Es ist vorgesehen, wie in der vergangenen Wahlperiode einen Haupt- und Finanz-
ausschuss zu bilden.  
 
Die Anzahl der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss ist gesetzlich nicht vor-
geschrieben. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Haupt- und Finanzausschuss aus 8 Mitgliedern zu bil-
den. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
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1. einen Haupt- und Finanzausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder auf  8     
    festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die  Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Haupt- und Finanzausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:       Stellvertreter: 
 
1. Geisbüsch Heinz              (SPD)     1. Wingender Helmut 
 
2. Geisbüsch Jan                  (SPD)    2. Eultgem Birgit 
 
3. Hahn Michael                    (SPD)   3. Moog-Kopp Beate 
 
4. Groß Michael                    (CDU)   4. Kicherer Christoph 
 
5. Haupt Klaus Dietrich         (CDU)   5. Krings Anja 
    
6. Drefs Alexander              (CDU)   6. Thamm Christina 
 
7. Groß Patrick                    (WG)   7. Engelmeier Karl-Heinz  
 
8. Walter Tina                      (WG)   8. Rabbel Wolfgang  
 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 
 

Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil.  
 
 
 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
 
Es ist vorgesehen, wie in der vergangenen Wahlperiode einen Bau-, Planungs- und 
Umweltausschuss zu bilden. Es handelt sich hierbei um keinen Pflichtausschuss. 
 
Die Anzahl der Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses ist gesetz-
lich nicht vorgeschrieben. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss aus 8 Mitglie-
dern zu bilden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
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1. einen Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zu bilden und die Anzahl der  
    Mitglieder auf 8 festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die   Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:       Stellvertreter: 
 
1. Huiskes Klaus                  (SPD)     1. Lange Christian 
 
2. Albert Christian                 (SPD)                        2. Eultgem Rudolf 
 
3. Schüller Bastian                (SPD)    3. Mohr Dietmar 
 
4. Goretzki Franz Aloys         (CDU)   4. Hoffmann Achim 
 
5. Franzen Max                     (CDU)   5. Kicherer Christoph 
 
6. Thamm Christina               (CDU)   6. Hoffmann Matthias 
 
7. Noll Christian                     (WG)    7. Weber Guido 
     
8. Bader Alexander                (WG)    8. Otto Gertrud 
 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 

 
Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil. 
 
 
 
Werkausschuss 
 
Es ist vorgesehen, wie in der vergangenen Wahlperiode einen Werkausschuss zu 
bilden. Es handelt sich hierbei um einen Pflichtausschuss nach § 86 Abs. 4 GemO. 
 
Die Anzahl der Mitglieder des Werkausschusses ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Werkausschuss aus 8 Mitgliedern zu bilden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
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1. einen Werkausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder auf 8 festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die   Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Werkausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:       Stellvertreter: 
 
1. Kohns Michael                (SPD)     1. Schüller Bastian 
 
2. Geisbüsch Heinz             (SPD)                         2. Wingender Helmut 
 
3. Eultgem Birgit                  (SPD)    3. Huiskes Klaus 
 
4. Groß Michael                   (CDU)    4. Krings Anja 
 
5. Montebaur Jörg               (CDU)    5. Krämer Jürgen 
 
6. Kicherer Christoph          (CDU)    6. Hennerici Jörg 
 
7. Noll Christian                  (WG)    7. Behrendt Corinna 
     
8. Engelmeier Karl-Heinz    (WG)    8. Walter Tina 
 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 

 
Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil. 
 
 
Schulträgerausschuss 
 
Gemäß § 90 des Schulgesetzes i.d.F. vom 18.06.2013 bilden die Schulträger nach 
den Bestimmungen der Gemeindeordnung einen Schulträgerausschuss.  
 
Die Anzahl der Mitglieder des Schulträgerausschusses ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Schulträgerausschuss aus 5 Mitgliedern zu bilden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
 
1. einen Schulträgerausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder  auf  5  
    festzulegen, 
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2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die   Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Schulträgerausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:       Stellvertreter: 
 
1. Geisbüsch Jan                  (SPD)    1. Mohr-Schroers Hildegard 
 
2. Mohr Stefan                       (SPD)    2. Albert Christian 
 
3. Hennerici Jörg                    (CDU)   3. Haupt Klaus Dietrich 
 
4. Drefs Alexander                  (CDU)   4. Kaiser Michael 
 
5. Otto Gertrud                        (WG)   5. Schwall Marc 
 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 

 
Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil. 
 
 
 
Kindergartenausschuss 
 
Es ist vorgesehen, einen Kindergartenausschuss zu bilden. Es handelt sich hierbei 
um keinen Pflichtausschuss. 
 
Die Anzahl der Mitglieder des Kindergartenausschuss ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Kindergartenausschuss aus 5 Mitgliedern zu bilden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
 
1. einen Kindergartenausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder auf 5  
    festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Kindergartenausschuss per Akklamation zu wählen 
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Mitglieder:      Stellvertreter: 
 
1. Kaiser Anne                   (SPD)  1. Wingender Helmut 
 
2. Eultgem Birgit                (SPD)  2. Moog-Kopp Beate 
 
3. Kaiser Michael               (CDU)  3.        Kicherer Christoph 
 
4. Thamm Christina           (CDU)  4.        Groß Michael  
 
5. Groß Patrick                   (WG)  5.        Behrendt Corinna  
 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 

 
Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil. 
 
 
 
Kultur- und Tourismusausschuss  
 
Es ist vorgesehen, wie in der vergangenen Wahlperiode einen Kultur und Touris-
musausschuss zu bilden. Es handelt sich hierbei um keinen Pflichtausschuss. 
 
Die Anzahl der Mitglieder des Kultur und Tourismusausschuss ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Kultur und Tourismusausschuss aus 8 Mitgliedern zu 
bilden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
 
1. einen Kultur und Tourismusausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder  
    auf 8 festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die  Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Kultur und Tourismusausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:       Stellvertreter: 
 
1. Sundermeyer Renate           (SPD)                1. Wingender Helmut 
 
2. Mohr-Schroers Hildegard      (SPD)   2. Geisbüsch Heinz 
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3. Lange Christian                     (SPD)    3. Moog-Kopp Beate 
 
4. Hoffmann Achim                   (CDU)    4. Kicherer Amelie 
 
5. Krings Anja                           (CDU)    5. Hoffmann Matthias 
 
6. Gügel Elvira                          (CDU)    6. Hoffmann Martin 
 
7. Behrendt Corinna                 (WG)  7. Rabbel Wolfgang 
 
8. Schwall Marc                        (WG)  8. Walter Tina 
 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 

 
Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil. 
 
 
 
Vergabeausschuss 
 
Von der Bildung und Wahl eines Vergabeausschuss in dieser Legislaturperiode wird 
zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. 
Bei Bedarf wird eine entsprechende Wahl von Ausschussmitglieder durchgeführt. 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  20 

Finanzhaushalt  
 20 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
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